
Allgemeine Bedingungen zu den Nordwestfälischen Mei sterschaften 70 

Allgemeine Bedingungen zu den Meisterschaften 2010 des Bezirks Nordwestfalen  
 

1. Die Wettkämpfe werden nach den Wettkampf-Bestimmungen (WB) des DSV, der Rechtsordnung (RO), den Anti-
Doping-Bestimmungen (ADB) und der Wettkampflizenzordnung (WLO) durchgeführt. Sie sind offen für alle 
Vereine, Startgemeinschaften und Schwimmabteilungen des Schwimmbezirks Nordwestfalen, die im Besitz der 
Verbandsrechte sind. Mit Abgabe der Meldungen werden alle genannten Bedingungen, einschließlich der 
„Besonderen Bestimmungen“ der jeweiligen Veranstaltung, als verbindlich anerkannt. 

 

2. Die Meldungen, bestehend aus einem Meldebogen (DSV-Form 101), einer Meldeliste (DSV-Form 102) und einer 
Meldedatei (gemäß EDV-Standart des DSV), sind per E-Mail/Post an die Sachbearbeiterin Wettkampfwesen im 
Schwimmbezirk Nordwestfalen abzugeben (siehe jeweilige Ausschreibung). Dabei ist zu beachten: 
� Vereine, die keine Teilnahmegrundgebühr bezahlen, erhalten ihr Meldeergebnis und das Protokoll nur per 

E-Mail. 
� Vereine, die 10 € Teilnahmegrundgebühr bezahlen, erhalten ihr Meldeergebnis und Protokoll ausschließlich 

auf Papier. Das Meldeergebnis wird in diesem Falle kostenlos auf dem Postweg versandt. 
� Beim Versenden der Meldeunterlagen muss aus der Betr effzeile der E-Mail der Name der 

Wettkampfveranstaltung und der Vereinsname eindeutig  hervorgehen . 
Bei Meldungen per E-Mail erhält der teilnehmende Verein eine Bestätigung über den Eingang der Meldung 
automatisch direkt an die Absenderadresse zurück. Eine Bestätigung per Email mit Anzahl der 
abgegebenen Meldungen erfolgt nach der Bearbeitung der Meldung. Erhält der Verein diese Bestätigung 
nicht spätestens am Tage nach Meldeschluss, gilt die Meldung als nicht abgegeben .  

Unvollständige Meldungen, einschließlich der Kampfrichtermeldungen, können zurückgewiesen werden. 
Nachmeldungen werden nicht angenommen!  
Abmeldungen gemäß WB des DSV sind möglich. 

 

3.  Mit Abgabe der Meldungen sind, nach dem Gestellungsschlüssel der jeweiligen Meisterschaft, von jedem 
teilnehmenden Verein Kampfrichter, die für die gesamte Veranstaltung zur Verfügung stehen müssen, mit gültiger 
DSV-Lizenz, namentlich und unter Angabe der Kampfrichter-Gruppe zu melden.  
Anmerkung: Kampfrichter-Anwärter sind keine Kampfrichter mit gültiger DSV-Lizenz und werden bei der 
 Anzahl der zu meldenden Kampfrichter nicht berücksichtigt! 
Bei Ausfall von eingeteilten Kampfrichtern sind die Vereine verpflichtet, rechtzeitig für gleichwertigen Ersatz zu 
sorgen, da ohne funktionsfähiges Kampfgericht die Durchführung der Veranstaltung nicht möglich ist. Für jeden 
nicht anwesenden, bzw. nicht ersetzten, Kampfrichter werden die Vereine mit einem Bußgeld von 25,00 € je 
Abschnitt belegt (WB §10 (3)). 
Es versteht sich von selbst, dass aktive Wettkampfteilnehmer nicht auch im gleichen Veranstaltungsabschnitt als 
Kampfrichter, oder umgekehrt, eingesetzt werden können. 
Kampfrichter haben grundsätzlich in ordnungsgemäßer Kampfrichter-Kleidung zu erscheinen. Diese setzt sich 
zusammen aus weißem Hemd/weißer Bluse und dunkler Hose/dunklem Rock. 

 

4.  Die Meisterschaften werden nach der Ein-Start-Regel ausgetragen.  
Ausnahme: Der Kindermannschaftswettbewerb der Jugend E im Rahmen der DMS-J wird nach der Zwei-Start-
Regel ausgetragen. 
  

5.  Bei Nichtantreten zum Wettkampf, Aufgabe oder Disqualifikation von Einzelschwimmern, Mannschaften oder 
Staffeln und für das Nichterreichen der Pflichtzeit/Pflichtpunktzahl wird ein „Erhöhtes Nachträgliches Meldegeld“ 
(ENM) in doppelter Höhe des Meldegeldes erhoben (WB §10(2)). Für den Nordwestfälischen Jugendmehrkampf 
und den Nordwestfälischen Mehr- & Dreikampf beträgt das ENM 15 € pro Schwimmer. Das ENM entfällt in 
folgenden Fällen: 

- Erreichen von Medaillen- bzw. Urkundenrängen oder Teilnahme am Finallauf 
- Abmeldung von Einzelschwimmern, einer Mannschaft oder Staffel für einzelne oder mehrere Wettkämpfe 
   bis spätestens 30 Minuten vor Beginn eines jeden Abschnittes.  
- Abmeldungen eines Teilnehmers zum Finale eines Wettkampfes innerhalb der bekannt gegebenen Frist. 

 

Die ausgewiesenen ENM-Veranlagungen müssen unaufgefordert innerhalb von 4 Wochen nach 
Wettkampfende dem Konto 8721 433 400 des Schwimmbezirks Nordwestfalen , bei der Volksbank 
Waltrop (BLZ: 426 617 17)  unter Angabe des Vereinsnamens und der Veranstaltung gutgeschrieben sein.  
 

6.  Den ausgehändigten Protokoll-Anlagen ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.  
 

7.  Der Veranstalter behält sich vor, je nach Anzahl der eingegangenen Meldungen, die Anfangszeiten zu ändern, 
bzw. bei zu geringer Zahl der Meldungen die Veranstaltung abzusagen.  
 

8.  Die Vertreter/Betreuer der Vereine haben ihrer Aufsic htspflicht zur Genüge nachzukommen . Bei 
Zuwiderhandlung können Teilnehmer von Vereinen der Wettkampfstätte verwiesen werden. Den Anweisungen 
des Badpersonals ist Folge zu leisten. 

 
 
 

Castrop-Rauxel / Recklinghausen          30.11.2009 
  

Dirk Lennhoff Lisa Golaschewski 
(Fachwart Schwimmen) (Sachbearbeiterin Wettkampfwesen) 

 


